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Fortbildung gehört für Zahnärzte zum Berufsalltag. 
Trotzdem wird ihre rechtliche Bedeutung häufig un-
terschätzt. Dabei ist sie weit mehr als eine standes-
rechtliche Selbstverpflichtung. Fehlende oder unvoll-
ständige Fortbildungsnachweise 
können handfeste Konsequenzen 
haben – von Honorarkürzungen bis 
hin zum Entzug der Zulassung. 
Spätestens seit sozialgerichtlichen 
Entscheidungen ist klar: Wer die 
Fortbildungspflicht dauerhaft igno-
riert, setzt nicht nur seine Abrech-
nung, sondern im Extremfall auch 
seine berufliche Existenz aufs Spiel.

Wie streng die rechtlichen Maßstäbe tatsächlich sind, wo typische 
Risiken liegen und was Zahnärzte organisatorisch tun können, um 
auf der sicheren Seite zu sein, erläutert Michael Lennartz im In-
terview mit Katja Kupfer. Er ist Rechtsanwalt mit Spezialisierung 
auf Medizinrecht, Inhaber der Kanzlei lennmed.de Rechtsanwälte, 
Justiziar des Freien Verbands Deutscher Zahnärzte sowie Lehrbe-
auftragter im LL.M.-Studiengang „Medizinrecht“ an der Universität 
Düsseldorf. Darüber hinaus beschäftigt er sich auch jenseits klas-
sischer Mandatsarbeit mit medizinrechtlichen Fragestellungen, 
unter anderem als Host des Kanzlei-Podcasts Lenni & friends. Im 
Interview ordnet er die Fortbildungspflicht aus juristischer Sicht 
ein, erklärt die Eskalationsstufen bei Verstößen und zeigt auf, 
warum gerade Praxisinhaber die Fortbildungsnachweise im eige-
nen Team nicht dem Zufall überlassen sollten.

Die Fortbildungspflicht wird von vielen Zahnärzten als Selbstver-
ständlichkeit wahrgenommen. Juristisch ist sie jedoch deutlich 
mehr als eine bloße Empfehlung. Welche rechtliche Bedeutung 
hat die Fortbildungspflicht für Vertragszahnärzte und auf wel-
chen gesetzlichen Grundlagen basiert sie?
Eine Fortbildungspflicht ist seit Langem im Berufsrecht verankert. 
So sieht z.B. § 5 der Berufsordnung der Bayerischen Zahnärzte vor, 
dass ein Zahnarzt, der seinen Beruf ausübt, verpflichtet ist, sich in 
dem Umfange beruflich fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Ent-
wicklung der zur Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten notwendig ist. Seit 2004 gibt es auch im Vertrags(zahn-)
arztrecht eine ausdrückliche Fortbildungspflicht der Vertragszahn-
ärzte, die in § 95 d Sozialgesetzbuch V geregelt ist und bisweilen 
auch als „Zwangsfortbildung“ bezeichnet wird. Diese Fortbildungs-
pflicht gilt auch entsprechend für ermächtigte Zahnärzte, ange-
stellte Zahnärzte eines MVZ sowie für angestellte Zahnärzte eines 
Vertragszahnarztes. Hiernach ist jeder in die Fortbildungspflicht 
einbezogene Zahnarzt zur regelmäßigen fachlichen Fortbildung ver-
pflichtet und muss alle fünf Jahre gegenüber seiner KZV nachwei-
sen, dass er dieser Pflicht mit dem Nachweis von 125 Fortbildungs-

Ein Beitrag von Katja Kupfer

Fortbildungspflicht:

Wann es für Zahnärzte 
rechtlich kritisch wird 

lennmed.de Rechtsanwälte
[Infos zur Kanzlei]
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punkten in den zurückliegenden fünf Jahren nachgekommen ist. 
Die „Bepunktung“ der Fortbildung richtet sich nach den Bewer-
tungskriterien der BZÄK und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK). Der Nachweis mit den aus-
gestellten Fortbildungszertifikaten kann bei der KZV geführt wer-
den, wenn mindestens 125 Punkte nachgewiesen werden können. 

Fehlende oder verspätete Nachweise werden im Praxisalltag häu-
fig unterschätzt, nicht zuletzt, weil Sanktionen oft zeitverzögert 
greifen. Welche Konsequenzen drohen konkret, wenn Zahnärzte 
den Fortbildungsnachweis nicht fristgerecht erbringen?
Die Fälle sind uns leider auch schon öfters in der anwaltlichen Pra-
xis begegnet, und man sollte diese Verpflichtung auch im Hinblick 
auf angestellte Zahnärzte ernst nehmen. Eine erste spürbare Kon-
sequenz ist, dass es bei Nichteinhaltung der Fortbildungspflicht 
zu Leistungskürzungen via KZV kommt. Erbringt z.B. ein Zahnarzt 
den erforderlichen Nachweis nicht oder nicht vollständig, führt 
dies nach den gesetzlichen Regelungen zu einer Kürzung des Ver-
gütungsanspruches für die ersten vier Quartale, die auf den Fünf-
jahreszeitraum folgen, um zehn Prozent, ab dem fünften Quartal 
um 25 Prozent. Fehlende Nachweise können innerhalb von zwei 
Jahren nachgereicht werden. Die Honorarkürzung bleibt allerdings 
bis zum Ende des Quartals der Nachweisvorlage bestehen. 

Einige Gerichtsurteile zeigen, dass Verstöße gegen die Fortbil-
dungspflicht im Extremfall existenzielle Folgen haben können. 
Unter welchen Voraussetzungen kann ein Verstoß gegen die Fort-
bildungspflicht tatsächlich zum Entzug der Zulassung führen? 
Allein die Regelung in § 95 d Abs.3 SGB V ist schon ohne Urteile 
„knochenhart“. Erbringt ein Vertragsarzt den Fortbildungsnachweis 
nicht spätestens zwei Jahre nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums, 
soll die KZV unverzüglich gegenüber dem Zulassungsausschuss 
einen Antrag auf Entziehung der Zulassung stellen. Wird die Zulas-
sungsentziehung abgelehnt, endet die Honorarkürzung nach Ablauf 
des Quartals, in dem der Vertragsarzt den vollständigen Fortbildungs-

„Die Fortbildungspflicht 
gibt es, und man sollte das 
Beste daraus machen. 
Rechtlich sollte man 
sich über die Konse­
quenzen einer Nicht­
erfüllung der Fortbil­
dungsverpflichtung 
klar sein und schauen, 

dass es nicht so weit 

kommt. In Arbeitsverträgen 

für angestellte Zahnärzte 

sollte meines Erachtens 

ausdrücklich auf die Fortbil-

dungspflicht hingewiesen 

werden, allein um das erfor-

derliche Bewusstsein zu 

schaffen.“

MICHAEL LENNARTZ



„Bei Nichteinhaltung der Fortbildungspflicht kommt es zu Leistungskürzungen 
via KZV. Erbringt z.B. ein Zahnarzt den erforderlichen Nachweis nicht oder 

nicht vollständig, führt dies nach den gesetzlichen Regelungen 
zu einer Kürzung des Vergütungsanspruches für die ersten vier 

Quartale, die auf den Fünfjahreszeitraum folgen, um zehn Prozent, ab dem 

fünften Quartal um 25 Prozent. Fehlende Nachweise können innerhalb von 

zwei Jahren nachgereicht werden.“
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nachweis des folgenden Fünfjahreszeit-
raums erbringt. In der Praxis gibt es be-
reits verschiedene Urteile, die zu Kürzun-
gen bis hin zu einer Zulassungsentzie-
hung geführt haben. So kommt z.B. das 
Sozialgericht Marburg bereits mit Urteil 
vom 23.05.2016 (S 12 KA 2/16) zu dem 
Ergebnis, dass eine beharrliche Nichter-
füllung der ärztlichen Fortbildungspflicht 
die Entziehung der Zulassung rechtferti-
gen kann. In dem konkreten Fall konnte 
ein Neurochirurg keine Nachweise für 
Fortbildungen im Zeitraum von 2007 bis 
2012 vorlegen, weswegen ihm die zu-
ständige KV mit Honorarkürzungen drohte. 
Nach mehreren Mahnungen entzog der 
Zulassungsausschuss für Ärzte dem Klä-
ger die Zulassung, was vor dem Sozial-
gericht Marburg Bestand hatte.  Zu dem 
gleichen Ergebnis kam beispielsweise 
auch das Sozialgericht Hamburg in sei-
nem Urteil vom 17.07.2024 (Az. S3 KA 
84/22), wonach die vertragsärztliche Zu-
lassung entzogen werden kann, wenn der 
Fortbildungspflicht nicht entsprochen 
wird. 

In der Praxis scheitert die Fortbildungs-
pflicht nicht selten weniger am Willen 
als an Organisation und Dokumenta-
tion. Welche typischen Fehler beobach-
ten Sie beim Umgang mit Fortbildungs-
pflichten?
Man schiebt sie auf die lange Bank, ver-
gisst die Verpflichtung bisweilen oder hat 
seine angestellten Zahnärzt/-innen nicht 

auf dem Radar. Naht das Ende des Nach-
weiszeitraumes gibt es bisweilen leichte 
bis mittlere Panik, ähnlich wie wenn die 
lästige Steuererklärung abgegeben wer-
den muss und das Finanzamt mahnt. 

Welche Empfehlungen geben Sie Zahn-
ärzten, um rechtlich auf der sicheren 
Seite zu sein?
Fortbildung ist kein Selbstzweck, und sie 
ist auch für andere Freie Berufe essen-
ziell und sinnvoll, auch um up to date zu 
bleiben. Auch für die Außendarstellung 
gegenüber dem Patienten ist es sicher 
von Vorteil – tue Gutes und sprich da-
rüber! Fortbildung kann auch viel Spaß 
machen, was ich persönlich z.B. bei den 
Sommer- und Winterkongressen des 
FVDZ immer wieder erleben durfte. Die 
Fortbildungspflicht gibt es, und man 
sollte das Beste daraus machen. Recht-
lich sollte man sich über die Konsequen-
zen einer Nichterfüllung der Fortbildungs-
verpflichtung klar sein und schauen, 
dass es nicht so weit kommt. In Arbeits-
verträgen für angestellte Zahnärzte sollte
meines Erachtens ausdrücklich auf die 
Fortbildungspflicht hingewiesen werden, 
allein um das erforderliche Bewusstsein 
zu schaffen. 

Fortbildung ist nicht nur berufsrechtlich 
relevant, sondern kann auch im Haf-
tungskontext eine Rolle spielen. Welche 
Bedeutung kann ein fehlender oder lü-
ckenhafter Fortbildungsnachweis in 
Haftungsfällen oder bei Behandlungs-
fehlervorwürfen haben?
Es geht hier primär um berufsrechtliche 
und vertragszahnärztliche Fortbildungs-
pflichten, wobei Wechselwirkungen bei 
Haftungsfällen denkbar sind. Ohne Fort-

bildung wird es kaum gelingen, z.B. neue 
Leitlinien und Richtlinien oder alternative 
Behandlungsmaßnahmen im bisweilen 
erforderlichen Umfang berücksichtigen 
zu können. 

Gerade bei Neueinstellungen geraten 
Praxisinhaber häufig in eine rechtliche 
Mitverantwortung, die ihnen nicht immer
bewusst ist. Welche Risiken entstehen, 
wenn die Fortbildungsbiografie eines 
neu eingestellten Zahnarztes unvoll-
ständig ist?
Anzuraten ist, sich durch Nachweis der 
bisherigen Fortbildungen des Mitarbei-
ters auf Stand zu bringen. Blindflug 
wäre schlecht, und es sollte transpa-
rent geklärt werden, wie der Status quo 
ist, damit es später nicht zu Kürzungen 
kommt.

Mit wachsender Teamgröße wird die 
Fortbildungsorganisation komplexer 
und rechtlich sensibler. Wie sollten Pra-
xisinhaber organisatorisch vorgehen, 
um Fortbildungspflichten – auch im 
Team – rechtssicher zu dokumentieren 
und zu kontrollieren?
Bei großen Praxiseinheiten kann es tat-
sächlich recht komplex werden. Wichtig 
sind zunächst transparente Regelungen 
im Arbeitsvertrag. Dies beinhaltet z.B. 
Regelungen, ob und in welchem Umfang 
für Fortbildungen bezahlt oder nicht be-
zahlt freigestellt wird oder ob bei Fort-
bildungen zugunsten eines Mitarbeiters 
eine Bindung über Rückzahlungsklauseln 
vereinbart wird. Essenziell ist, den Stand 
der Fortbildungen und die Werthaltigkeit 
der Zertifikate entsprechend der BZÄK- 
und DGZMK-Vorgaben bei den Mitarbei-
tern im Blick zu behalten.

Katja Kupfer
[Infos zur Autorin]



Lernen Sie praktisch am Patienten MIMI® kennen – die minimalinvasive

medizinische Implantologie. Das bewährte Implantationsverfahren, 

das schon vor dreißig Jahren von unserem Referenten Dr. Nedjat selbst 

entwickelt und bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Sie bereiten 
die Kavität auf und inserieren ein- und zweiteilige Implantate selbst.
Die praktischen Workshops und Live-OPs werden mit Premium-

implantaten durchgeführt und von unserem Team fachlich begleitet. 

MIMI®

Unser Kurs ist ideal für Einsteiger in die Zahnimplantologie und für 

Systemwechsler, die ihr Wissen aktuell halten möchten und alleine 

bei einem Einzelimplantat 900 € Betriebskosten sparen wollen.

Die Themen im Überblick
� Sofort- und Spätimplantate

� MIMI II (Distraktion schmaler Kiefer mit 

simultaner Implantation)

� Smart Grinder 

(autologes KEM aus patienteneigenen Zähnen)

�

� Workshops mit Premiumimplantaten

� Live-OPs

� Sie werden nach dem Kurs nicht allein gelassen:

Support und Austausch in unserer geschlossenen 

Whatsapp-Gruppe

Zweitägiger Kurs, immer freitags und samstags 

9:00 bis ca. 18:00 Uhr/Sa: 15:00 Uhr

Gemeinsames Mittagsbuffet sowie BBQ 

am Freitagabend

27./28. März 2026 15./16. Mai 2026 

26./27. Juni 2026 18./19. September 2026

30./31. Oktober 2026  20./21. November 2026

4./5. Dezember 2026

MIMI®, IDS-Sinuslift,

Sofortimplantate, 

Schmale kiefer

Regulär: 1250€ 

950€ (VIP-ZM e.V.-Member)

Future Center,

55237 Flonheim

Dr. Armin Nedjat

KOSTENLOS 
MIT TICKET*

*Keine Gebühren für Praxisneugründer, 
Praxisinhaber und potentielle Systemwechsler
Kontaktieren Sie unser Team für ein Golden Ticket
unter: anmeldung@future-dental-academy.com

MIT DEM GOLDEN TICKET

FORTBILDUNGSPUNKTE

FUTURE-DENTAL-ACADEMY.COM

ORT
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16
Direkt online über den 

QR-Code anmelden

Ihre Zukunft
BEGINNT MIT EINER FORTBILDUNG 

DER FUTURE DENTAL ACADEMY


